
29/01/2019 14:21 03023919825 KANZLEI KRAFT & RAPP 
•0.0011.LVI~ 1;:1~ .verwa11ungsger1cnr na11e · N.r.'JU66 

- Baglaublgte Abschrift-· 

trc5 

.VERWALTUNGSGERlCBT HALLE 

Aktenzeichen: 4 B 5/1 s. HAL 

.BESCllLUS 

Jn der Verwaltungsrechtssache 

Prozessbevollmäohtigte: Rechtgal1Wälte K'1lfl & Rapp, 
Pannierstraße 8. 12047 Ber11n, · ...... 

g e g e n 

. die ~~ndesrepublik Dtut!lchhmd, vertr .. d.d. Bundesmlnlstenum des lnnsrn, für Bau 
und Heilmal, vertreten durch den Präsidenten des Bundesamtes, für Mi9ration und· 
Fl!lchtlinge, . · 

· Friinke.nstralle 21 o. a.o4s1 Nürnbef'.9, 

Antragsgegnerin, 

wegen 

Asylrechts (Eritrea) 

hat .die 4. Kammer des Verwaltungsgerichte Hafle durch :den Rli::l'ltil!r am Verwaltung1;1-
gerloht Ludwig als Einzelrichter am 1 a. Januar 201 S beechloseien: 

' ' ' ' 

Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers (4 A 
6f19 HAL.) gegen die ·Abachlebungandrohung In\ Bescheid des 
Bundesamlil für Migration und FlOohtlinge vom 04. Dezember 
2011!! wird angeordnet. · 

·. Oie Antrag•gegnerin trägt die Kos.ten des Verfahrenll, 
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Gründe: 

Der Antrag des Antragetallars, 

die aufechiebende Wirkung seiner Klage (4 A 6/19 HAL) gegen .die Absohle
bungsandrohung im Besc;heid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 
vom 04. Dezember 201!'1 anzuordnen, 

Ist zulässig und begründet. · 

Nach § 71 a Abs. 4 AeylG i.V.m. § 36 Abs. 4 Satz 1 AeylG darf die Aussetzung der Ab
schiebung nur angeordnet werden, ~nn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des 
angegriffenen Verwaltungsakte bestehen. Ernstliche Zweifel an der Rechtmiißigkelt 
des angefochtenen Verwaltungsakts liegen vor, wenn erhebliche GrOnde dafür apre· 
ohen, dass die Absehieb.ungs1mdrohung einer reohtliohen Prtlfung wahrschelnllcn nicnt 
standhalt. 

Das Ist hier der Fall. da ernstllch zweifelhaft 1$1, ob d$r Asylantrag des Antrag11teller$ In 
Bezug auf die Gewährung subsidiären Schu1zes gemaß §:IQ.Abs. 1 Nr. 5 l.V.m. ~ 71a 
As)llG als \Jnzuliissig abaelehnt werden durfte. 

· Gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 5 AsylG Ist ein Asylantrag ·u.a. unzulasslg, wenn im Falle eines 
Zwaitantrags nach § 7111. AsylG ein w111ltel"$t11 A1;ylvillrfahren nicht durchzufahren ist.. 
Nach § 71 a AsylG ist Im Falle eines Zweltantl'.l!gs ein welterelil Asylverfahren nur 
durchzuführen. wenn die Bundesrepublik Deutschland .für die Durchführung des Asyl
verfahrens zuständig Ist und die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 bi$ 3 VvNfG vorlie
gen. Ein Zweitantrag liegt vor, wenn der Ausländer nach erfolglo111em Absohluss eine& 
Asylverfahrens. in einem sich&ran Drltt!rtaat im Sinne von § 26ia AsylG, für den Reohts
vorschrifte11 der Europälsohen Gemeinschaft Qber die Zuständigkeit für die Durchfüh· 
rung von AJ;;ylverfahren gelten oder mit dem die Bundesrepublik Deutschland darüber 
einen völkerrechtlichen Vertrag geschlossen hat. Im Bundesgebiet einen Asylantrag 
stellt. Ein erfolgloser Abschluss des in einem solchen Staat betriebenen Asylverfahrens 
setzt voraus, dass der Asyiantrag entweder unanfechtbar abgelehnt oder das Verfah· 
rei) nach Rücknahme des Asylantrags blW. dieser gleichgestellten Verhaltenswei.sen 
endgültig d.h. ohne die Möglichkeit einer Wiederaufnahme a1.1f Antr11g dei As11lbe; . 
werben~ eingestellt worden ist (13Verwß, Urteil voin 14, Dezember 2016- 8Vel'WG 1 
C 4.16 - Juris Rn. 3.0 ff.). · 

Das arfolglo; abgeichloHene Asylverfahren In einem anderen Mitgliedsst;:iat mrn;s 
sich d'iibei 1:11.Joh.11ufdle Gewähn.1ng des unionsmchtllohen l!!Ubeidiilren Schutzes bezie• 
hen. Das ergibt sich sowohl avs der Begriff$bestimmung des Asylantrags naoh natio- · 
nalem Recht(§ ·13 Abs. 2, § 2 Ab$. 1 Nr. 2 AlllylG) ale auch aus dar •uropal'$ohtliohen 
Definition des Antrags auf internationalen Schutz (Art. 2 euchst. h Rlchtllnle 
2011195/EU) eowlit au111 dem hierauf aufbauenden l.lnd § 71 a AsylG (im Sinne einer 
mitgliedstaatenübergreiff!nden Anwendung) zugrunde gelegten. Folgearrtragskonreptin 
Art. 40 ff, R.ichtlinle 2013/32/Ell. AUC:h die für dlfl Belrtimmung der Zullltillndigkeit maßo 
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gebliche Dublin-111-VO stellt auf den weiten Antrag auf internationalen Schutt: im Sinne 
von Art. 2 Buchstabe. h Richtlinie 2011195/EU ab (Art. 2 ·Buchstabe b Doblin-111-VO). 

Im Hinblick aui die gebotene Prüfung des. subsidiären Schutzes dürfte es hier an einem 
Zweitantrag im Sinn![! des § 71 a AsylG fehlen. . · 

Nach den in den Verwaltung$vOrgängen der Antragsgtgnerin befindlichen Unterlagen 
sind Gegenstand des in der Schweii! abgelehnten Asylgesuchs des Antragist;;llers ge· . 
wesefl die Fragen .der Zuerkennung dlil' F\üchtllngselgen0chaft und der Wegweisung 
bzw. der l/örl(jufigen AUfnahme .. \nsofem dürfte das Schweizer Recht jedoch keine voll· 
stllndige Prüfung des subsidiären Schutzes im· Sinne vo.n Art. 2 Buchstabe f Rlchtllnie 
2011/95/EU bzw. Art. 2 Buchstl:llle h Richtlinie 2013/32/EU vorsehen. Namentlich dürf
ten der vorl.ibergehende Scr1utz nach Art. 4 des schWeizer Asylgesetzes und die vor-
1!\uflge Aufnahme naoh Art. 44 des Schweizer Asylgesetzes i.V.rn. Art. 83 und 84 des 
.Schweizer A\lslilndergeeettes nleht dem subsidiären Schutt. Im Sinne des Unlons-

.r".. rechts. entsprechen (vgL zu den Unter$ehieden der Reohtsstellung von sub$ldlär 
Schutzberechtlgten im Sinne des Unlonsrachts und von in der Sohw111iz vorläuflg auf· 
genommenen Pe~onen: Bundesrat (Schweiz), Vorläufige Aufnahme und Sohutzbe· 
dilt'ftlgkeit: Analy11e . und Handlungsoptionen, s, 38 f.: abrufbar unt111r 
https;l/WWW,l'lem. ad min. eh/dam/dataleemlaktuell/news/2016/2016·1 0-14/ber-va-d,pdt). 

Oa sonaoh subsidiärer Schutt: il'.1 einem der in § 71a AsylG genannten Staaten vo~aua
. sichtlich noch nicht geprOft (und abgelehnt) worden Ist. ist vorausslohtlich Insoweit die 
Unzulässig Keilsentscheidung der Antragilgagnerln gemäß§ 2!il Abs. 1 Nr.5 \.V.m. § 71 a 
AsylG rechtswidrig. Damit dürltiil ea zugl11ich an einer reohtliohen VorauHetzung der 
Ab$Ohiebungsandrohurig (§ 71 a Abs.4 Al!.ylG i.V.m. § 34 Abs. 1 Nr .2a AsylG) fehlen. · 

Die Kostanenti>oheid\lng beri.t.ht auf § 164 Abs. 1 VwGO .. Ger.lohtskosten werden ge- . 
mäß § 83b AsylG nicht erhoban. ·. 

Aufgrund clep Kostenentsoht!ildung hat sich der Antrag auf Gewährung von Prozesskos-
. tenhilfei für da&. Eilverf<ihren erledigt. · . 

Der E!esohlUH iet unanfechtbar (§ 60 AsylG). 

Ludwig· 

s. 04/04 




